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www.hochwassermanagement.rlp.de 

Wie hoch ist unser Risiko 



   

www.hochwassermanagement.rlp.de 

Hochwassergefahren- und -risikokarten 



   

Hochwassergefahrenkarten enthalten Angaben über: 

 

• die räumliche oberflächliche Ausdehnung der Überflutungen bei 

Hochwasserereignissen mit unterschiedlichen Wiederkehrintervallen 

(häufige HQ10, mittlere HQ100 und seltene HQextrem 

Hochwasserereignisse), auch beim Versagen von Deichen und Mauern 

 

• die Wassertiefen bei Überflutung 

 

• die Lage von Hochwasserschutzeinrichtungen 

 

• Keine Aussagen über Verhältnisse im Untergrund (Grundwasser, 

Kanalisation) 

 

 

Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten 

Die Karten haben nur Informationscharakter! 



   

Gefahrenkarte Kesselheim HQ 10 



   

Gefahrenkarte Kesselheim HQ 100 



   

Gefahrenkarte Kesselheim HQ extrem 



   

Hochwasserrisikokarten 

 

Während in den Hochwassergefahrenkarten das Ausmaß von 

Überschwemmungen (Fläche, Wassertiefe) dargestellt wird, enthalten 

die Hochwasserrisikokarten (nach §74 WHG) Angaben über 

 

• die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner, 

 

• die Anlagen, von denen bei Überschwemmung eine 

störfallbedingte Verunreinigung ausgehen kann 

 

• die Art der Flächennutzung 

 

  

Die Karten haben nur Informationscharakter! 



   

Risikokarten HQ10 



   

Risikokarten HQ100 



   

Risikokarten HQextrem 



   

www.hochwassermanagement.rlp.de 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 



   

  
AMTLICH FESTGESETZTE 

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE 

• sichern die erforderlichen Flächen für den schadlosen 

Hochwasserabfluss sowie Retentions- oder Rückhalteräume per 

Rechtsverordnung  

• bundesweite Vorgabe (§ 76 WHG):  Amtliche Festsetzung an 

Gewässern mit signifikantem Hochwasserrisiko für ein 

Hochwasserereignis, das statistisch einmal in 100 Jahren zu 

erwarten ist 

 

• Grundlage: die berechneten Hochwassergefahrenkarten 

Es gelten gesetzliche Vorgaben und Beschränkungen! 



   

 

ZONEN IM AMTLICH FESTGESETZTEN 

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET 

Verbindliches Überschwemmungsgebiet  (durchgezogene Linie): 

 Unterteilung in Abfluss- und Rückhaltebereich 

 Abflussbereich = bei Überflutung hohe Fließgeschwindigkeiten  

 Rückhaltebereich =   bei Überflutung breitet sich das Wasser in der              
             Fläche aus (Retentionsraum) 

Überschwemmungsgefährdetes Gebiet (gepunktete Linie, hellblaue Fläche) 

 Weist eine Fläche aus, die bei einem Extremhochwasser überflutet wird und/oder beim 
Versagen von Hochwasserschutzmaßnahmen überflutet werden könnte  

 Informationscharakter, Warn- und Hinweisfunktion, Verbote finden keinen Anwendung  

 Jedoch:  bestehendes Restrisiko und somit bei anstehenden Planungen zu  
    berücksichtigen 

 

 



   

  
AMTLICH FESTGESETZTE 

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE 

• Menschlichen Tätigkeiten in diesen Flächen werden einschränkt.  

 

• Neue Baugebiete und die Errichtung von baulichen Anlagen sind 

grundsätzlich verboten (Ausnahmen sind unter bestimmten 

Voraussetzungen jedoch möglich!) 

 

• Auch innerhalb von Ortschaften, die in Überschwemmungsgebieten liegen, 

gelten Beschränkungen.  

 

 Ziel ist die Vermeidung von weiterem Schadenspotenzial im 

Hochwasserfall. 

 



   

Überschwemmungsgebiet des 

Rheins in KO-Kesselheim 

www.sgdnord.rlp.de 
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Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit 


